
Bei Schäden an Ihrem Motorrad oder im Fall eines Diebstahls sind
Sie mit der Zurich Kaskoversicherung optimal abgesichert. Sie
können zwischen den Leistungen einer Vollkasko- und einer
Teilkaskoversicherung wählen.

Sparen Sie mit der Kfz-Familienversicherung – je mehr Fahrzeuge in
Ihrer Familie versichert werden, desto höher ist der Rabattvorteil.

Neu: Elektro-Kasko
Der Kasko-Schutz für den Akku Ihres Elektro-Zweirads.

Neu: Elektro-Plus – Rundum-Versicherungsschutz für
Elektro-Zweiräder
Als Besitzer von einem Elektro-Zweirad (mit amtlichen
Kennzeichen) profitieren Sie von unserem einzigartigen Konzept.
Zurich bietet einen erweiterten Versicherungsschutz für das
wichtigste in Ihrem Elektrofahrzeug an: den Akku.

» Zusatzbausteine für Elektrofahrzeuge

Vorteile

Leistungen im Vergleich

Versicherungsschutz bei Schäden am Motorrad durch Brand,
Explosion, Diebstahl, Hagel, Überschwemmung oder Kollision mit
Haarwild
Sonderausstattungen und Mehrwerte sind bis zu 5.000 Euro
beitragsfrei mitversichert.
Schadenrückkauf ist auch im Kaskoschadensfall möglich

Fahrzeugteilversicherung (Teilkasko)
Versichert sind Schäden am eigenen Fahrzeug, die beispielsweise auf
folgende Ursachen zurückzuführen sind:

Brand oder Explosion
Diebstahl
unmittelbare Einwirkung von Sturm, Hagel, Blitzschlag oder
Überschwemmung
Kollision mit Haarwild
Schäden an der Verkabelung durch Kurzschluss
Schäden durch Marderbiss
Bruchschäden an der Verglasung

Fahrzeugvollversicherung (Vollkasko)
Die Vollkaskoversicherung enthält die gleichen Leistungen wie die
Teilkaskoversicherung, jedoch sind darüber hinaus versichert:

Schäden an Ihrem eigenen Fahrzeug, falls Sie einen Unfall selbst
verschuldet haben
Schäden durch mut- oder böswillige Beschädigungen fremder
Personen



Voll- und Teilkasko im Vergleich

Selbstbeteiligung in der Kaskoversicherung
Sowohl in der Voll- als auch in der Teilkaskoversicherung können Sie
verschiedene Selbstbeteiligungssummen kombinieren. Dabei wählen Sie
zwischen Selbstbeteiligungssummen von 150 Euro, 300 Euro, 500 Euro
und 1.000 Euro (bei Teilkasko nur bis 500 Euro).

Tipp: Je höher die gewählte Selbstbeteiligung im Schadensfall ist, desto
niedriger wird der zu zahlende Versicherungsbeitrag.

Vergleichen Sie die enthaltenen Leistungen der Voll- und
Teilkaskoversicherung und wählen Sie den für Sie passenden
Versicherungsschutz.

Versicherte Leistungen bei Vollkasko Teilkasko

Brand/Explosion

Diebstahl ohne Raub und Unterschlagung

Sturm, Hagel, Blitz, Überschwemmung

Wildschäden

Tierschäden

Marderbiss ohne Folgeschaden

Marderbiss mit Folgeschaden bis 3.000 EUR

Glasbruch

Kurzschluss an Kabeln

Unfall

mut- und böswillige Beschädigung/Zerstörung

Schadensersatz bei Vandalismus im Innenraum
des versicherten Fahrzeuges (bei Total- oder
Teilediebstahl)

Reparatur- und Mobilitätsservice

Austausch von Fahrzeugschlössern bei
Entwendung der Fahrzeugschlüssel bis 50 %
der Kosten

Havarie Grosse (Versicherungsschutz auf
Fähren)

beitragsfreie Mitversicherung vom Mehrwert bis
5.000 EUR

beitragsfreie Mitversicherung von Mehrwert bis
7.500 EUR

Überführungs- und Zulassungskosten bis 600
EUR nach Totalschaden

Ersatz von Verzollungskosten bei Diebstahl
oder Totalschaden im Ausland

Verzicht auf Einwand der groben Fahrlässigkeit
in fast allen Fällen

Verzicht auf Abzug "Neu für Alt"

zum Tabellenanfang

mitversichert nicht versichert  



Zusatzbausteine

Die folgenden Leistungen können Sie in Ihrer Kfz-Versicherung mit
einschließen:

Elektro-Kasko
Der Kasko-Schutz für Ihren Zweirad-Akku beinhaltet alle Risiken, die
auch in der Zweirad-Kasko-Versicherung versichert sind, z. B. Diebstahl,
Brand, Glasbruch. Wenn Sie aber den Rundum Schutz für Ihr Elektro-
Zweirad wünschen, dann wählen Sie Elektro-Plus.

Elektro-Plus
Der Akku ist der wichtigste Teil eines Elektrofahrzeuges. Deshalb bietet
Ihnen der Baustein Elektro-Plus (gilt für Teil- und Vollkasko) folgende
Vorteile:

Rundum-Schutz für Ihren Akku
Mitversichert sind Bedienfehler (z. B. Schäden, die durch
Fehlbedienung der Ladestation entstehen, Schäden durch Tiefen-
Entladung oder Überladung)
Im Schadensfall erfolgt keine Rückstufung in der
Vollkaskoversicherung


